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SCHREIBEN DER ZU ILANZ VERSAMMELTEN RATSGESANDTEN DER III BUENDE

AN DIE EIDG. ORTE

"Uewer schryben vom 16. . . . Julii habend wir von . . . Herrn Hanns Lux Jselin

von Basel [ Tagsatzungsgesandter an der Jahrrechnung in Baden ] empfangen 3 Jnn-

halttende ein Klag genantes Herrn Jselins und anderen mit Jnteressierten Herrn

Christoph Danons [d 'Annone ] von Basel seligen erben } das obschon sy vor vilen
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Jaren wider Claudij Pelitzaris [Pellizari ] eerben Jre Recht usgefürt , Unnd

denselben obgesiget , auch Jnn die Zuoerkenten guter mit Urtheil Jngesetzt , unnd

solche erlangte Recht , Jnnen Zuo underschidenlichen mahlen 3 uff By : unnd

Pundtstagen 3 nach vermög habender briefflicher gewarsamen bestetiget 3 Ja auch

nachdem durch unglych fürgeben Jren Widerparth 3 sy glychwol us dem possess de

facto getriben 3 söliches Jedoch Jnnen nüwerdings bestetet 3 unnd by 1000 Cronen

buoss geboten worden 3 sy widerimb Jnn bemelten possess Jnzuosetzen 3 das für-

wahr [ ?] desen alles ungeachtet 3 sölliches bishar noch nit effectiert worden,

sonnder sy Rechtlos gstanden , mit Feemerer ermanung , Jnnen söllichen possess

der Zuoerkenten güteren Zuo übergeben , unnd bedröüwung wo sölliches nit ge¬

schehe , gesagten Anonischen als Rechtlosen , unnd der billigckeitt Zuo wider

beträngten eerben die hievor Zuogelasne Arresta und Repraesalien abermalen zuo-

vergunnen , unnd Jnn das Werck Zuorichten . Habent ouch hernebent obermelten

Herrn Jselin selbst mundtlich angehört und verstanden . Hierüber fügend wir üch

Jnn antwort Zuovernemmen , das wir nit ermanglet habend , der Anonischen eerben

erlangte urtlen , unnd andern brieffliehen gwarsammen Zuoerduren unnd conside-

rieren , ouch der beschaffenheit disers langgeschwebten handeis notwendigen be¬

richt Jnzuonemmen , unnd befunden , das die Anonische eerben des Claudij Peli-

zaris eerben Jnn dem Rechten obgelegen , unnd daruf der Claudianischen güter

angriffen , dieselbige schetzen lassen , unnd ordenlich Jnn den Possess Jnge-

setzt worden , unnd als hernach die Claudianischen sich unnderstanden , die güter

den Anonischen widerumb Zuoentzüchen , unnd den Anonischen Jre erlangte Rechten

unnd possess mehrmaln . . . bestetet worden , also das es Zwüschent den Anonischen

und Claudianischen eerben ein usgemachte liquidierte sach gsyn were , unnd dar-

by ohne weigeren hete verblyben müsen . Es habend sich auch die Claudianischen

eerben den Anonischen sydhero nit widersetzt , der Widerstand aber so die Ano¬

nischen sydhero gehebt , habent Jnnen etliche des Claudij Pelizarij gläubiger

gethan , weliche als sy by den Claudianischen eerben Jre Credita angeforderet,

und bezallung nit gefunden , habent sy des Claudij Pelizarij güter nach uswy-

sung der Statuten unnd gwonlichen Rechten Zuo Cleven [ Chiavenna ] Jn Excussion

unnd für ban Rächt bracht , unnd die von den Anonischen usgeschetzte güter auch

Jnn die Excussion gezogen , vermeinende Zuo denselbigen güteren eitere unnd

besere Rechten als die Anonischen Zuo haben , Zuo diser excussion oder fürban¬

recht sind die Anonische citiert worden , unnd nit erschinnen , es hat aber Jr

Agent Giovanni Pedro Pestelozza von Cleven Jre Rechten unnd geschrifften auch

Jngelegt , und Jst erkent worden , das die andern glöübiger eitere Rechten ha¬

bend , unnd den Anonischen fürzüchend , daruf sy den possess der güteren Jnge-
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normen , unnd sydhero Jngehebt . Mit disen Claudianischen Creditoren habend die

Anonisehe kheine Recht nie usgefürt , die Urtlen unnd abscheiden uff by : unnd

Pundtstagenn so die Anonisehe wider Claudij Pelizarif eerben erhalten , mögend

tertiae personae , oder disen Creditoren so Jnn dennselbigen Rechten nit ge¬

standen , unnd darinnen nit vergriffen noch gemeldet werdent , nit praeiudicie-

ren . So aber die Anonisehe vermeinend , das sy Jnn der excussion mit Jnlegung

Jrer Rechten verstumbt sygend , oder das dise Creditores , von denen sy verstos-

sen worden , nit Rechtmessige ansprachen habend , oder anderstwo empfangen ha¬

bend (wie sich der Herr Jselin vermercken lassen ) So habend wir Jnnen zuoge-

lassen , das sy unangesechen die vorergangne excussion das Recht widerumb mit

disen Creditoren anzüchen , unnd Jnn Jarsfrist volfüren mögend , unnd wirt man

Jnnen an müglicher befürderung guotes gerichts unnd Rächtens nit ermanglen . Es

hat aber der Herr Jselin sich ercklert , das er nit gesinnet sige , Jnn einiches

nüwes Recht Zuotreten , sonnder welle sich durch die getröiiwte Arresta umb syn

ansprache bezalt machen . Vir aber tragend khein Zwyfel , so Jr die sach recht

bedenckend , das Jr söllche Arresta Kheinswägs gestatten werdent , das man mit

grund nit erkennen mag , das die Anonisehe Rechtlose standend , oder das Jre

Urtlen nit exequitiert werdent , diewyl dieselbigen Urtlen disere Creditores,

so Jetzt die güter Jnhaltend , nit berürend , und sy Anonisehe mit diesen Credi¬

toren khein Recht nie usgestanden , anderst dann was Jnn der excussion beschä-

chen , unnd sind Jnn der excussion die Rechten gangenn , wie Zuo Cleven , da man

Jura anterioritatis haltet , gewonlich Jst , unnd gegen mengcklichen brucht wirt,

das Jnn Fallimenten , wann die eitere gläubiger by dem Schuldner nit Zallung

findend , unnd die excussion trybend , so werdend diefehnige , so von dem Schuld¬

ner güter kaufft , oder durch Schatzung an sich bracht , unnd offt etlich Jar

possediert , von dem eiteren briefen verstossen , wie es mit den Anonischen ouch

beschechen , unnd so man by üch herren Jura anterioritatis dergestalt auch hiel¬

te , wurdent sich solche casus offtmaln ouch Zuotragen , so aber üwere Satzungen

anderst disponierend , mögend Jr Herren . . . wol ermessen , das Zuo Cleven die

Rechten nach den Clevenrischen Statuten unnd brüchen ergahn und decidiert wer¬

den müssend . Wellend unns derhalben us Eydt - unnd Pundtgnösischem vertrouwen,

Zuo üch . . . als liebhabern der Grechtigkeit versächen , das sy den Anonischen

solche . . . gwaltetige Arresta und Repressalien unnseren Pundtsbriefen zuowider

kheinswegs gestatten , sonnder sy dahin wysen, . . . so sy Zuo den Claudianischen

güteren besere Recht , als die Jetzige Possessores Zuo haben vermeinend , das

sy dieselbige mit dem ordenlichen Rechten ersuochend , darzuo wir Jnnen alle
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mügliche befürdevung Zuoerwysen gantz willig unnd urbietig sind . "

Kopie , aus der Kanzlei Zürich . Beilage zu AH 8/24.
AH 8 , 69 - 70 - Blatt 70v  leer
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